
Satzung des Bezirks Nord-
bayern des Deutschen Bridge-
Verbands e.V.

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1) Der Verein führt den Na-
men „Bezirk Nordbayern“ im
Deutschen Bridge Verband
e.V.

2) Der Verein hat seinen Sitz
in Nürnberg.

3) Das Geschäftsjahr des
Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck des Vereins

1) Der Bezirk Nordbayern im
Deutschen Bridge-Verband
e.V. - nachfolgend Bezirk ge-
nannt - ist ein Verband von
Bridgevereinen, die den Brid-
gesport auf gemeinnütziger
Grundlage pflegen und för-
dern.

Der Bezirk verpflichtet sich,
die allgemeinen Verbandsauf-
gaben des Deutschen Bridge-
Verbandes (DBV) in seinem
Zuständigkeitsbereich zu er-
füllen. Er hat auf die Einhal-
tung der DBV-Satzung und
anderer Rechtsvorschriften
des DBV zu achten. Verbands-
recht des DBV geht vor Be-
zirksrecht.

2) Zweck des Bezirks ist, alle
Maßnahmen zur Pflege und
Förderung des Bridgesports
zu koordinieren und dort die
Aufgaben wahrzunehmen,
die über die Aufgaben seiner
Mitgliedsvereine hinausge-
hen.

3) Der Bezirk ist in seinem
Bereich insbesondere zustän-
dig für

a) die Vertretung der Interes-
sen des Bridgesports,

b) die Organisation des
Sportbetriebs,

c) die Öffentlichkeitsarbeit
und die Information seiner
Mitgliedsvereine über die Er-
eignisse und die Entwicklung
im regionalen und nationalen
Bridge-Geschehen. 

d) die Wahrnehmung der
Interessen seiner Mitglieds-
vereine im DBV,

e) die Organisation des
Unterrichts- und des Turnier-
leiterwesens in Abstimmung
mit dem DBV.

4) Der Bezirk verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts 'Steuer-
begünstigte Zwecke' der Ab-
gabenordnung. Er ist selbstlos
tätig und verfolgt nicht in er-
ster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

5) Der Bezirk ist politisch
und konfessionell neutral.

§ 3
Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft im Be-
zirk können rechtsfähige und
nichtrechtsfähige Bridge-Ver-
eine erwerben, die

a) im Gebiet des Bezirks ih-
ren Sitz haben,

b) den Bridge-Sport auf ge-
meinnütziger Grundlage nach
den vom DBV vorgegebenen
Richtlinien pflegen und för-
dern,

c) Lern,- Spiel- oder Trai-
ningsmöglichkeiten anbie-
ten,

d) die Satzungen des Bezirks
und des DBV in ihren jeweili-
gen Fassungen sowie die Be-
schlüsse der Hauptversamm-
lung für sich und ihre Einzel-
mitglieder anerkennen und
entsprechend ausführen.

e) in ihre Satzung die vom
Bezirk und vom DBV geforder-
ten Bestimmungen aufneh-
men.

2) Die Aufnahme ist schrift-
lich zu beantragen. Dem Auf-
nahmeantrag sind das Proto-
koll der Gründungsversamm-
lung und die Satzung beizufü-
gen.

3) über den Aufnahmean-
trag entscheidet das Präsi-
dium des Bezirks im Einver-
nehmen mit dem Präsidium
des DBV. Die Aufnahme im Be-
zirk begründet gleichzeitig die
Mitgliedschaft im DBV.

Die Ablehnung eines Auf-
nahmeantrags muss schrift-
lich begründet und dem An-
tragsteller mit einer Rechts-
mittelbelehrung versehen zu-
gestellt werden. Dem Antrag-
steller steht gegen die Ableh-
nung der Aufnahme ein Ein-
spruch an das Schieds-und
Disziplinargericht des DBV
zu, der innerhalb von 4 Wo-
chen nach Zustellung schrift-
lich beim Präsidenten des
DBV erhoben werden muss.
Gibt das Präsidium des DBV
dem Einspruch nicht statt, er-

folgt eine Abgabe an das
Schieds- und Disziplinarge-
richt des DBV.

4) Die Bestimmungen dieser
Vorschrift finden auch An-
wendung für Vereine, in denen
in einer Abteilung Bridge ent-
sprechend Absatz 1 gespielt
wird. Diese Vereine werden
hinsichtlich ihrer Rechte und
Pflichten gegenüber dem Be-
zirk so behandelt, als ob sie le-
diglich aus der Bridgeabtei-
lung bestehen würden.

Gegenüber dem Bezirk gilt
der Vorstand der Bridgeabtei-
lung als zur Vertretung des Ver-
eins berechtigt, sofern der
Vorstand des Vereins nicht
ausdrücklich eine andere Re-
gelung erklärt.

§ 4
Beendigung der Mitglied-

schaft

Die Mitgliedschaft eines
Mitgliedvereins endet:

1) Durch Austritt.
Der Austritt muss schriftlich

mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende eines Ge-
schäftsjahres erklärt werden.
Der Erklärung ist das Protokoll
der Mitgliederversammlung
beizufügen, die den Austritt
beschlossen hat.

2) Durch Ausschluss.
Ein Mitgliedsverein kann

ausgeschlossen werden
wegen:

a) eines schweren Verstoßes
gegen die Satzung, eine Ord-
nung oder einen Beschluss
des Bezirks oder des DBV,

b) einer schweren Schädi-
gung des Ansehens oder einer
erheblichen Verletzung der
Interessen des Bezirks oder
des DBV, eines anderen Be-
zirks/Landesverbandes, eines
anderen Mitgliedervereins
des DBV oder eines derer Or-
gane,

c) Satzungsbestimmungen,
die den Interessen des Bezirks
oder des DBV widersprechen.

Über den Ausschluss ent-
scheidet das Schieds- und
Disziplinargericht des DBV.

3) Durch Erlöschen.
Die Mitgliedschaft eines

Mitgliedsvereins erlischt:
a) wenn sich ein Mitglieds-

verein aufgelöst hat; die Auflö-
sung ist dem Bezirk unverzüg-
lich mitzuteilen. Der Mittei-
lung ist das Protokoll der Mit-

gliederversammlung beizufü-
gen, welche die Auflösung be-
schlossen hat.

b) wenn ein Mitgliedsverein
nicht mehr die wesentlichen
Bedingungen erfüllt, unter de-
nen er aufgenommen wurde
(§ 3 der Satzung).

4) Eine Beendigung der Mit-
gliedschaft im Bezirk führt
gleichzeitig zu einer Beendi-
gung der Mitgliedschaft im
DBV.

§ 5
Rechte der Mitgliedsvereine

Die Mitgliedsvereine haben
Anspruch auf alle Leistungen,
die sich mittelbar und un-
mittelbar aus dem Satzungs-
zweck des Bezirks ergeben. Sie
können verlangen, dass die fi-
nanziellen, sachlichen und
sonstigen Mittel des Bezirks
gerecht und zum gleichmäßi-
gen Wohle aller Mitgliedsver-
eine verwendet werden.

§ 6
Pflichten der Mitgliedsverei-

ne

1) Die Mitgliedsvereine ha-
ben die Satzung, die Ordnun-
gen und Beschlüsse des Be-
zirks zu befolgen und ihre Mit-
glieder entsprechend zu ver-
pflichten.

2) Die Mitgliedsvereine
unterliegen der Bezirksge-
richtsbarkeit, und sie haben
ihre Mitglieder entsprechend
zu verpflichten. Der ordentli-
che Rechtsweg ist erst zugelas-
sen, wenn alle Rechtsmittel
der Bezirks- und der DBV-Ge-
richtsbarkeit ausgeschöpft
worden sind.

3) Die Mitgliedsvereine ha-
ben Beiträge zu zahlen. Be-
messungsgrundlage für die
Beiträge ist die Anzahl der Per-
sonen, die den Mitgliedsverei-
nen zu Beginn des Geschäfts-
jahres als Mitglieder angehö-
ren, und die ihnen im Laufe
des Geschäftsjahres beitreten.

Für Personen, die mehreren
Mitgliedsvereinen angehö-
ren, ist der Beitrag nur einmal
zu entrichten.

Die Mitgliedsvereine sind
verpflichtet, dem Bezirk in je-
dem Jahr eine aktuelle Mit-
gliederliste nach dem Stand
vom 1. Januar zu übersenden,



aus der sich ergibt, für welche
Personen der Beitrag gezahlt
wird. Die Höhe der Beiträge
und ihre Fälligkeit beschließt
die Hauptversammlung.

4) Die Mitgliedsvereine sind
verpflichtet, Änderungen ih-
rer Satzung dem Bezirk unver-
züglich durch Übersendung
einer Protokollabschrift mit-
zuteilen.

§ 7
Pflichten von Personen/as-

soziierten Mitgliedern

Die Bestimmungen des § 6
gelten sinngemäß auch für die
Personen und assoziierten
Mitglieder (§9), die

- im Bezirk oder einem sei-
ner Mitgliedsvereine eine
Funktion ausüben oder für
diese tätig werden,

- an Veranstaltungen des Be-
zirks oder seiner Mitgliedsver-
eine teilnehmen oder

- Einrichtungen des Bezirks
oder seiner Mitgliedsvereine
nutzen bzw. Leistungen in An-
spruch nehmen.

§ 8
Ehrenmitglieder

Die Hauptversammlung
kann beschließen, dass Perso-
nen, die sich um den Bridge-
sport besonders verdient ge-
macht haben, zu Ehrenmit-
gliedern ernannt werden.

§ 9
Assoziierte Mitglieder

Die Hauptversammlung
kann beschließen, dass Orga-
nisationen, die dem Bridge-
sport nahestehen oder an sei-
ner Förderung interessiert
sind, auf Antrag als assoziierte
Mitglieder aufgenommen
werden.

§ 10
Organe

Organe des Bezirks sind:
1) die Hauptversammlung,
2) das Präsidium,
3) das Sportgericht,
4) das Schieds- und Diszipli-

nargericht.

§ 11
Die Hauptversammlung

1) Die Hauptversammlung
ist das oberste Organ des Be-
zirks, in der die Mitgliedsver-
eine, vertreten durch ihre ge-
setzlichen Vertreter, ihre
Rechte wahrnehmen. Eine
schriftliche Vollmachtertei-
lung auf andere Mitglieder des
Mitgliedsvereins ist zulässig.

2) Die Hauptversammlung
ist öffentlich. Sie kann eine Be-
schränkung der Teilnahme
mit der Einschränkung be-
schließen, dass mindenstens
teilnehmen dürfen:

alle Organe des Bezirks (pro
Mitgliedsverein bis zu 2 Ver-
treter), die Kassenprüfer, die
Ehrenmitglieder, die assozi-
ierten Mitglieder (je bis zu 2
Vertreter), die Referenten und
die Mitglieder von Ausschüs-
sen.

3) Die Stimmrechte der Mit-
gliedsvereine bestimmen sich
aus der Anzahl der Personen,
die in den Mitgliedsvereinen
zu Beginn des jeweiligen Ge-
schäftsjahres Mitglieder sind
und für die gemäß § 6 Ziffer 3
dieser Satzung Beiträge an
den Bezirk zu zahlen sind:

a) jeder Mitgliedsverein hat
für je angefangene 50 Mitglie-
der eine Stimme,

b) mit mehreren Stimmen
eines Mitgliedsvereins kann
nur einheitlich abgestimmt
werden.

c) Stimmrechtsübertragun-
gen auf einen anderen Mit-
gliedsverein im Bezirk sind zu-
lässig. Sie haben schriftlich zu
erfolgen.

4) Die Hauptversammlung
ist insbesondere zuständig
für:

a) die Wahl der Mitglieder
des Präsidiums und der Ge-
richte

b) die Wahl der Kassenprü-
fer,

c) die Genehmigung des Jah-
resabschlusses,

d) die Entlastung des Präsi-
diums,

e) die Ernennung von Eh-
renmitgliedern,

f) die Aufnahme assoziierter
Mitglieder,

g) die Genehmigung des
Haushaltsplanes,

h) die Festsetzung von Bei-
trägen,

i) den Erwerb, die Veräuße-
rung, Belastung und Verwen-

dung von Grundstücken oder
Rechten an Grundstücken,

j) die Änderung der Satzung,
k) die Auflösung des Bezirks.
5) Die Hauptversammlung

tritt mindestens einmal in je-
dem Kalenderjahr (im ersten
Quartal) zusammen und wird
vom Präsidium einberufen.

6) Termin und Ort der
Hauptversammlung werden
vom Präsidium festgesetzt
und mindestens vier Wochen
vorher mit der Tagesordnung
den Mitgliedsvereinen schrift-
lich bekanntgegeben.

7) Die Mitgliedsvereine kön-
nen Anträge zur Hauptver-
sammlung stellen, die schrift-
lich zu begründen sind. Die
Anträge müssen dem Präsi-
dium spätestens bis zum 1.
Dezember des laufenden Ge-
schäftsjahres zugegangen
sein. Verspätet eingegangene,
sowie erst in der Hauptver-
sammlung gestellte Anträge
können nur behandelt wer-
den, wenn sie von der Haupt-
versammlung mit 2/3 Mehr-
heit der abgegebenen Stim-
men als dringlich anerkannt
werden. Dringlichkeitsanträ-
ge, die eine Satzungsände-
rung zum Gegenstand haben,
sind unzulässig.

8) Das Präsidium kann mit
Ausnahme von Satzungsän-
derungen zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung setzen.
Solche Tagesordnungspunkte
müssen den Mitgliedsverei-
nen spätestens 2 Wochen vor
der Hauptversammlung
schriftlich zugehen. Im übri-
gen bleibt auch für das Präsi-
dium die Anwendung der vor-
stehenden Ziffer 7 unberührt.

9) Die Hauptversammlung
wird vom Vorsitzenden oder
einem anderen Mitglied des
Präsidiums geleitet. Der Ver-
sammlungsleiter bestimmt
den Protokollführer.

10) Jede ordnungsgemäß
einberufene Hauptversamm-
lung ist beschlussfähig.

11) Die Hauptversammlung
beschließt mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, sofern nicht in die-
ser Satzung eine andere Mehr-
heit ausdrücklich vorge-
schrieben ist. Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abge-
gebene Stimmen.

Auf Antrag des Präsidiums
oder eines Viertels der vertre-
tenen Stimmen ist geheim ab-

zustimmen.
12) Beschlüsse der Haupt-

versammlung sind zu proto-
kollieren. Das Protokoll ist von
dem Versammlungsleiter und
dem Protokollführer zu unter-
zeichnen. Das Protokoll ist
den Mitgliedsvereinen be-
kanntzugeben.

§ 12
Außerordentliche Haupt-

versammlung

Auf Antrag des Präsidiums
oder eines Viertels der Mit-
gliedsvereine ist spätestens
zwei Monate nach Antrags-
einang eine außerordentliche
Hauptversammlung einzube-
rufen. Termin und Ort werden
vom Präsidium festgesetzt
und mindestens einen Monat
vorher zusammen mit der Ta-
gesordnung den Mitgliedsve-
reinen schriftlich bekanntge-
geben. Im übrigen gelten Be-
stimmungen des § 11 sinnge-
mäß.

§ 13
Das Präsidium

1) Das Präsidium ist das ge-
schäftsführende Organ des
Bezirks. Es hat insbesondere
die Aufgabe,

a) die Bezirksarbeit im Sinne
des in der Satzung festgeleg-
ten Zweckes zu leiten, die Be-
schlüsse der Hauptverwal-
tung auszuführen,

b) den Bezirk zu führen, zu
verwalten und nach außen zu
vertreten,

c) die kurz- mittel- und lang-
fristigen Ziele des Bezirks fest-
zulegen, einen Rahmenplan
aufzustellen, fortzuschreiben
und seine Realisierung zu
überwachen,

d) innerhalb eines Rahmen-
planes Detailpläne für jeden
Arbeitsbereich aufzustellen,
fortzuschreiben und ihre Rea-
lisierung zu überwachen,

e) die Finanzen des Bezirks
kurz- mittel- und langfristig zu
planen, einen jährlichen
Haushaltsplan aufzustellen
und der Hauptverwaltung die
Beiträge vorzuschlagen.

2) Das Präsidium besteht
aus dem Vorsitzenden und
vier stellvertretenden Vorsit-
zenden. Ein stellvertretender
Vorsitzender ist der ständige



Vertreter des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende leitet das Prä-
sidium, und er ist zuständig
für alle Angelegenheiten von
allgemeiner und grundsätz-
licher Bedeutung.

Jeder stellvertretende Vorsit-
zende leitet eines der nachfol-
genden Ressorts:

Ressort 1: Geschäftsfüh-
rung/Verwaltung/Finanzen

Ressort 2: Sport/Turnierlei-
terwesen

Ressort 3: Unterrichtswesen
Ressort 4: Öffentlichkeitsar-

beit
3) Die Präsidiumsmitglieder

werden von der Hauptver-
sammlung auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. Bei der
Wahl wird zunächst der Vorsit-
zende gewählt und dann sein
ständiger Vertreter. Zur Wahl
benötigt man jeweils die abso-
lute Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Wenn
in zwei Wahlgängen keiner der
Kandidaten die erforderliche
Mehrheit erreicht, findet ein
dritter Wahlgang statt, bei
dem gewählt ist, wer die einfa-
che Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen auf sich
vereinigt. Bei Stimmengleich-
heit im dritten Wahlgang ent-
scheidet das Los. Die anderen
stellvertretenden Vorsitzen-
den werden nach dem glei-
chen Verfahren gewählt.

Eine Wiederwahl ist mög-
lich. Die Präsidiumsmitglie-
der bleiben bis zur Wahl eines
neuen Präsidiums im Amt.

Scheidet ein Präsidiums-
mitglied vorzeitig aus, be-
stimmt das Präsidium inner-
halb von vier Wochen für die
Zeit bis zur nächsten Haupt-
versammlung ein die Ge-
schäfte des Ausscheidenden
ausführendes Mitglied.

4) Der Vorstand des Bezirks
im Sinne des § 26 BGB sind der
Vorsitzende und sein ständi-
ger Vertreter. Jeder ist für sich
allein vertretungsberechtigt.

5) Die Sitzungen des Präsidi-
ums werden vom Vorsitzen-
den oder seinem ständigen
Vertreter einberufen und ge-
leitet. Der Sitzungsleiter be-
stimmt den Protokollführer.

Das Präsidium ist beschluss-
fähig, wenn der Vorsitzende
oder sein ständiger Vertreter
und zwei weitere Präsidiums-
mitglieder anwesend sind.

Das Präsidium beschließt
mit der einfachen Mehrheit

der abgegebenen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Sit-
zungsleiters. Stimmrechts-
übertragungen sind nicht zu-
lässig. Auf Antrag eines Mit-
glieds ist geheim abzustim-
men. Das Präsidium kann Be-
schlüsse auch schriftlich (im
Umlaufverfahren) fassen.

6) Die Beschlüsse des Präsi-
diums sind zu protokollieren.
Das Protokoll ist vom Sit-
zungsleiter und vom Proto-
kollführer zu unterschreiben
und den Mitgliedern des Prä-
sidiums zur Kenntnis zu ge-
ben.

7) Das Präsidium kann sich
eine Geschäftsordnung ge-
ben.

§ 14
Das Sportgericht

1) Das Sportgericht ist die
oberste Instanz des Bezirks
und seiner Mitgliedsvereine in
allen sportlichen Angelegen-
heiten, die nicht in die Zustän-
digkeit des Schieds-und Diszi-
plinargerichts des Bezirks
oder des DBV fallen. Es ist zu-
ständig für Streitfälle, die sich
aus der Anwendung von Ord-
nungen, Regeln, Richtlinien
oder sonstiger Bestimmun-
gen ergeben, die für den
Sportbetrieb des Bezirks gel-
ten und für die Fälle, die ihm
nach der Satzung oder ande-
ren Bestimmungen des DBV
zur Entscheidung übertragen
werden. Die Rechtsmittel ge-
gen die Entscheidungen des
Sportgerichts ergeben sich
aus den jeweils geltenden Be-
stimmungen der Turnierord-
nung des DBV.

2) Die Entscheidungen des
Sportgerichts sind für die Mit-
gliedsvereine, für deren Mit-
glieder und für Personen, die
an Turnierveranstaltungen
auf dem Gebiet des Bezirks
teilnehmen, verbindlich, so-
weit es nach der Satzung oder
nach anderen Bestimmungen
des DBV kein Rechtsmittel
gibt.

3) Das Sportgericht besteht
aus dem Vorsitzenden und
drei Beisitzern. Die Mitglieder
des Sportgerichts werden von
der Hauptversammlung für
die Dauer von 5 Jahren ge-
wählt. Gleichzeitig wird ein
Vertreter des Vorsitzenden aus

dem Kreise der Beisitzer ge-
wählt. Wählbar sind nur Per-
sonen, die nicht dem Vorstand
des Bezirks oder einem Organ
des DBV angehören.

Die Wahl des Vorsitzenden
und seines Vertreters erfolgt
entsprechend der Regelung
des § 13 Absatz 3 dieser Sat-
zung.

Die anderen Beisitzer wer-
den in einem Wahlgang ge-
wählt. Jeder Stimmberechtig-
te hat soviele Stimmen, wie
Beisitzerämter zu besetzen
sind (Wahlstellen). Eine Häu-
fung mehrerer Stimmen auf
einen Kandidaten ist nicht zu-
lässig. Gewählt sind diejeni-
gen Kandidaten, die mit den
höchsten Stimmzahlen je-
weils eine Wahlstelle einneh-
men können. Diejenigen Kan-
didaten, die keine Wahlstelle
erhalten, sind dem Range ih-
rer Stimmzahlen nach als
Nachrücker für durch Aus-
scheiden von gewählten Bei-
sitzern freiwerdende Wahl-
stellen gewählt. Bei Stimmen-
gleichheit auf der letzten oder
vorletzten Wahlstelle ent-
scheidet das Los. Die Mitglie-
der des Sportgerichts bleiben
bis zur Wahl eines neuen
Sportgerichts im Amt.

4) Das Sportgericht verfährt
nach der Sport-, Schieds- und
Disziplinarordnung des DBV.
Das Sportgericht erhebt für je-
des Verfahren eine Gebühr, die
nicht höher als die des Sport-
gerichts des DBV sein darf.

5) Das Sportgericht hat auch
über die Kosten seines Verfah-
rens in entsprechender An-
wendung der §§ 91 ff. ZPO, 464
ff. SPO zu entscheiden. Eine
Erstattung von Kosten der am
Verfahren beteiligten Parteien
findet nicht statt.

6) Das Sportgericht kann
auch einstweilige Anordnun-
gen treffen.

§ 15
Das Schieds- und Diszipli-

nargericht

1) Das Schieds- und Diszi-
plinargericht ist die oberste
Instanz des Bezirks, seiner
Mitgliedsvereine und deren
Mitglieder sowie der Organe,
die in dieser Satzungsbestim-
mung (§ 15 Ziffer 1e) näher be-
zeichnet sind, in allen
Schieds- und Disziplinarsa-

chen. Es ist insbesondere zu-
ständig für

a) die Schlichtung von Strei-
tigkeiten, die sich unmittelbar
oder mittelbar aus der Mit-
gliedschaft im Bezirk ergeben,
auf Antrag des Präsidiums des
bezirks,

b) die Ahndung von Verfeh-
lungen und Verstößen gegen
die Satzung, eine Ordnung
oder einen Beschluss des Be-
zirks, auf Antrag des Präsidi-
ums des Bezirks,

c) die Ahndung von Verfeh-
lungen und Verstößen gegen
die Satzung, eine Ordnung
oder einen Beschluss eines
Mitgliedervereins, auf Antrag
des Präsidiums des Bezirks
oder des vertretungsberech-
tigten Organs dieses Mitglie-
dervereins,

d) die Entscheidung über
Berufungen gegen Urteile von
Schieds- und Disziplinarge-
richten oder die Entscheidung
von Maßnahmen der vertre-
tungsberechtigten Organe der
Mitgliedsvereine, soweit de-
ren Satzungen dies vorsehen,

e) die Schlichtung und gege-
benenfalls Entscheidung von
Meinungsverschiedenheiten
zwischen Organen, wenn es
von einem Organ angerufen
wird. Organe in diesem Sinne
sind: die Organe des Bezirks,
die Mitgliedsvereine, die Refe-
renten, die Kassenprüfer, die
Ausschüsse und die assoziier-
ten Mitglieder.

2) Das Schieds- und Diszi-
plinargericht kann die folgen-
den Disziplinarmaßnahmen
verhängen:

a) eine Verwarnung,
b) eine Geldbuße bis zur Hö-

he von 500 Euro,
c) das Verbot der Ausübung

von Ämtern und Funktionen
im Bezirk oder in einem seiner
Mitgliedsvereine

d) das Verbot der Teilnahme
an Veranstaltungen des Be-
zirks oder eines seiner Mit-
gliedsvereine auf Zeit und auf
Dauer,

e) das Verbot der Nutzung
von Einrichtungen des Bezirks
oder eines seiner Mitglieds-
vereine auf Zeit und auf Dau-
er.

Gegen die Entscheidung des
Schieds- und Disziplinarge-
richts ist eine Berufung beim
Schieds- und Disziplinarge-
richt des DBV zulässig mit
Ausnahme der Entscheidun-



gen nach Ziffer 2a und 2b die-
ser Bestimmung. Die Beru-
fung muss innerhalb von vier
Wochen nach Bekanntgabe
der Entscheidung beim
Schieds- und Disziplinarge-
richt des DBV mit einer Be-
gründung und der Verfahrens-
gebühr eingegangen sein.

3) Der Vorsitzende des Be-
zirks kann Disziplinarmaß-
nahmen ermäßigen oder ihre
Vollstreckung zur Bewährung
aussetzen.

4) Hinsichtlich der Wahl und
Zusammensetzung des
Schieds- und Disziplinarge-
richts sowie der Kosten und
Verfahrensdurchführung gilt
§ 14 Ziffer 3 bis 6 dieser Sat-
zung analog.

§ 16
Referenten

Das Präsidium kann zu sei-
ner Entlastung geeignete Per-
sonen zu Referenten bestellen
und ihnen bestimmte Aufga-
ben übertragen.

§ 17
Ausschüsse

Das Präsidium kann Aus-
schüsse bilden und ihnen be-
stimmte Aufgaben übertra-
gen.

§ 18
Kassenprüfer

Der Bezirk ist mindestens
einmal im Jahr von zwei Kas-
senprüfern zu prüfen. Diese
haben insbesondere zu prü-
fen,

1) ob die Buchführung des
Bezirks ordnungsgemäß im
Sinne der steuerlichen Vor-
schriften ist,

2) ob sich die Einnahmen
und Ausgaben im Rahmen des
genehmigten Haushaltsplans
halten,

3) ob die Mittel nach den
Grundsätzen einer sparsa-
men Haushaltsführung und
ausschließlich für die sat-
zungsgemäßen Zwecke nach
den Vorschriften des § 2 dieser
Satzung verwendet wurden.

Die Kassenprüfer haben das
Präsidium unverzüglich, die
Mitgliedsvereine auf der
Hauptversammlung, über das
Ergebnis ihrer Prüfung zu
unterrichten.

Die Kassenprüfer werden
von der Hauptversammlung
für die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Sie dürfen nicht dem
Präsidium des Bezirks ange-
hören. Die Kassenprüfer sind
einzeln zu wählen und blei-
ben bis zur Neuwahl im Amt.
Scheidet ein Kassenprüfer
vorzeitig aus, bestimmt der
andere Kassenprüfer einen

Ersatzkassenprüfer bis zur
nächsten Hauptversamm-
lung.

§ 19
Satzungsänderungen

Die Hauptversammlung
kann mit einer Mehrheit von
2/3 der abgegebenen Stim-
men Satzungsänderungen
beschließen. Die Vorschrift
des § 21 bleibt unberührt.

Beschlüsse über Satzungs-
änderungen, die steuerliche
Auswirkungen haben können,
dürfen erst getroffen werden,
nachdem das zuständige Fi-
nanzamt die steuerliche Un-
bedenklichkeit bestätigt hat.

§ 20
Kostenerstattung

Die Mitglieder des Präsidi-
ums, der Gerichte, die Refe-
renten, die Mitglieder der Aus-
schüsse und die Kassenprüfer
haben Anspruch auf Erstat-
tung ihrer Auslagen. Reiseko-
sten werden nach der Reiseko-
stenordnung des DBV erstat-
tet.

§ 21
Auflösung des Bezirks

Die Hauptversammlung

kann mit einer Mehrheit von
4/5 der abgegebenen Stim-
men die Auflösung des Bezirks
beschließen.

§ 22
Steuerliche Vermögensbin-

dung

Bei Auflösung oder Aufhe-
bung des Bezirks oder bei
Wegfall seines bisherigen
Zwecks ist das Vermögen des
Bezirks unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige
Zwecke zu verwenden. Die
Hauptversammlung be-
schließt, wer das Vermögen
des Bezirks erhalten soll und
für welchen Zweck es zu ver-
wenden ist.

Die Beschlüsse der Haupt-
versammlung, dürfen erst
ausgeführt werden, nachdem
das zuständige Finanzamt sei-
ne Zustimmung erteilt hat.

§ 23
Inkrafttreten

Die Satzung ist von der Be-
zirksversammlung in Nürn-
berg am 25. April 1992 be-
schlossen worden und tritt am
1. Mai 1992 in Kraft.


